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M i t t e l tr I) e i n - Ä t e i 0.
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Nr . 23,004 und 23,005 . Die Bezirks - Eintheilung und Vergebung der Kamin¬

fege rei - Di enste zu Carlsruhe betr .
Nachdem der erste Kaminfegereivienst zu Carlsruhe durch den Tod des Kaminfegermeisters Ge¬

meinderaths Bautz und der zweite durch die Versetzung des Kaminfegermeisters Vogel vacant

geworden ist , so hat man sich veranlaßt gesehen , für die Stadt Carlsruhe zwei neue Kaminfegerei -

Bezirke in der Art zu bilden , daß
der eine oder östliche Bezirk den östlich der Carl - Friedrich - Straßc liegenden Stadttheil

und
der andere oder westliche Bezirk den westlich der Carl - Friedrich - Straße liegenden
Stadttheil

umfaßt , und hinsichtlich der außerhalb der Stadtthore liegenden Häuser ebenso die Ettlinger Straße
die Grenzen der beiden Bezirke bildet .

Der östliche Bezirk enthält nach der letzten Volkszählung 69J Häuser mit 2,087 Familien
und 10,546 Seelen , und der westliche Bezirk 721 Häuser mit 2,093 Familien und 11,668 Seelen ,
wobei der Schloßbezirk und die Militärgebäude außer Rechnung geblieben sind , und die Besorgung
des Kaminfegereidienstes in solchen von der Wahl der betreffenden Hof - und Militär -Verwaltungs¬
behörde abhängt .

Obige beiden Kaminfegerei -Dienste sollen unverzüglich durch tüchtige Kaminfegcrmeister besetzt
werde », und es wird jedem der beiden künftigen Inhaber zur Bedingung gemacht , jedem der 5 unver¬

sorgten Kinder der Kaminfeger Bautz ' schen Wittwe bis zum erreichten 18ten Lebensjahr jährlich
20 fl . , zusammen also dermalen jährlich 200 fl . aus dem Dienstertrag zu verabreichen .

Die Bewerber um diese Dienste haben sich binnen 4Wochen durch ihre Vorgesetzten Aemter
bei der Unterzeichneten Kreisregierung zu melden , und sich dabei nach 8 - 5 der Kaminfegerei -Ord¬

nung von 1843 ( Verordnungs - Blatt für den Mittelrhcinkreis Nr . 17 ) , und nach Anleitung der

Verordnung von 1845 , ( dasselbe Verordnungs -Blatt Nr . 14 ) , über sittlich - religiösen Lebenswandel ,
Lehr - und Wanderzeit , Gewerbschulebesuch , Prüfung und Neccption als Kaminfegcrmeister , gesunde
Körperconstitution und Milizfreihcit , sowie über Alter und Familien - Verhältnisse gehörig auSzu -

weiftn .
Carlsruhe , den 9 . September 1851 .

Großb . Regierung des Mittelrheinkreiscs .
B . B . d. D .

Der Vorsitzende Rath ,
v . Stockhorn .

rät . Neumann .

Nr . 13,340 . Die accis - und vhmgeldfreie Einlage von selbst erzeugten oder

diesen gleichgestellten Weinen betr .
Das Großh . Finanzministerium hat durch Verordnung vom 26 . Juli 1851 , Nr . 7,142 , nach¬

stehende Bestimmungen erlassen :
1 ) Weinproduzentcn , welche in Wirthshäusern oder mit solchen in Verbindung stehenden

Gebäuden wohnen , kann von der Großh . Steuerdirektion erlaubt werden , in die ihnen

zugehörigen Keller — welche unter dem Wirthschaftsgebäude gelegen sind oder mit diesen

dergestalt in Verbindung stehen, daß man ohne die öffentliche Straße zu betreten , aus

ihnen in die Wirthschaftsgebäude oder in die Wirthfchastskeller gelangen kann — selbst

erzeugte oder diesen durch die Steuergesetze gleichgestellte Weine accis - und ohmgeldfrei
rinzulegen .
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2 ) Diese Vergünstigung , welche jederzeit zurückgezogen werden kann , darf nur ertheilt werden :
a) wenn der bezügliche Keller von dem Wirthschastskeller abgeschlossen und mit einem

besonderen Eingang versehen ist , .
d) wenn der um die Vergünstigung Nachsuchende einen guten steuerlichen Ruf besitzt.

3 ) Der Keller des Weinproduzenten unterliegt der Controle , welche verschieden ist, je nach¬
dem die Erlaubniß nur auf die Einlage einer bestimmten Menge für den eigenen Be¬

darf geht oder hinsichtlich der Einlagen unbeschränkt ist.
4 ) In dem ersten Falle werden die bei dem Steuererheber jeweils vor der Einkellerung anzu¬

meldenden Einlagen verzeichnet und es wird , wenn die für ein Jahr bewilligte Menge
erschöpft ist, von allen weiteren Einlagen Actis und Ohmgeld erhoben .

5 ) Die Unterlassung der Anmeldung von Weineinlagen wird nach der Verordnung vom
19 . September 1842 ( Regierungsblatt Nr . XXXI mit einer Ordnungsstrafe von 1 bis
15 fl . geahndet .

Unangemeldete Weineinlagen aber , wodurch die für das betreffende Jahr zur accis -

und ohmgeldfreien Einlage bewilligte Menge überschritten wird , sind als Defraudationen
zu verfolgen .

6 ) In dem andern Fall der in Bezug auf die einzulegende Menge nicht beschränkten Be¬

willigung unterliegt der Keller des Weinproduzenten der gleichen Controle , wie die be¬

sonderen Patentkeller der Wirthe .
7 ) Für den Hausverbrauch des Produzenten wird durch Großh . Steuerdirektion eine den

individuellen Verhältnissen entsprechende Menge für das Jahr bestimmt , welche monatlich
mit je VI2 in dem Controlregister unter den Abfassungen abzuschreiben ist .

8 ) Der Weinproduzent , dessen Keller der vorgedachten Controle unterliegt , übernimmt damit
alle Verpflichtungen , welche dem Inhaber eines Patents auf einen vom Wirthschastskeller
abgesonderten Weinhandlungskeller obliegen und hat sich den gleichen Strafbestimmungen ,
wie dieser , zu unterwerfen .

9 ) Die Steuererheber haben hinsichtlich der fraglichen Keller der Weinproduzenten Alles zu
beobachten , was ihnen wegen Controlirung der abgesonderten Weinhandlungskeller der

Wirthe vorgeschrieben ist .
Für die ihnen hiernach obliegenden Verrichtungen haben sie von den Kellerbesitzern

dieselben Gebühren , wie für die Controlirung der besonderen Patentkeller der Wirthe

zu beziehen .
10 ) Die Obereinnehmereien sind befugt , jederzeit in den befreiten Kellern der Weinproduzenten

beiderlei Gattung Weinaufnahmen zu veranstalten . Die Kosten trägt die Steuerkaffe .
Wurden jedoch durch die Visitation Unterschleife oder Ordnungswidrigkeiten Seitens
des Kellerbesitzers aufgedeckt , so hat derselbe die Weinaufnahmskosten zu ersetzen .

11) Wird einem Weinproduzenten hiernach accis - und ohmgeldfreie Einlage seines Weiner-
zeugniffes in einem mit Wirtschaftsgebäuden in Verbindung stehenden Keller zugestanden ,
so ist ihm dieß , sowie die Verpflichtungen , die er damit übernimmt , und die Strafbe¬
stimmungen , denen er sich unterwirft , durch die Obereinnehmerei zu Protokoll eröffnen
und das bei der Obereinnehmerei aufzubewahrende Protokoll von ihm unterzeichnen zu
lassen .

Unter Verkündung dieser Verordnung werden Diejenigen , welche von derselben Gebrauch machen
wollen , angewiesen , ihre dießfälligen Gesuche bei der Großh . Obereinnehmerei oder dem Großh .

Hauptsteueramt , in dessen Bezirk sie gehören , zur weitern Vorlage an die Unterzeichnete Stelle ein -

zureichen .
Earlsruhe , de » 26 . August 1851 .

Großh . Steuerdirektion .
S eltzam .

rcit . Glock .

Obrigkeitliche Bekanntmachungen .
Nr. 33,577 . Am Sonntage , den 24 . v. M .

Abends, wollte der sechsjährige Knabe des hiesi .
gen Bürgers und Schneidermeisters Moppert ,
ln die sogenannte Pritsche eines bei der Ober¬
mühle in die Stadt herauffahrenden Frachtwagens
einschlupfen . Ungeachtet der langsamen Bewegung
des Fuhrwerkes, wurde er von dem eine« Rade
desselben erfaßt , über den Leib zerquetscht und

sogleich grtödtet. Wir veröffentlichen dieß zur
Warnung.

Offenburg , den 3 . September 1851 .
Großh. Oberamt.

Klein .
Rr . 26,161 . Die Beschlagnahme der Rr . 187

und 199 der Schweizer
'
schen Rationalzeitung be¬

treffend . Rach Ansicht des Z. 28 , Rr . 5 de»
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Pr .-O. und des K. 631 a . des Str .-G .-B. wird
erkannt : Es seien die Nummern 187 und 199 der
Schweizer

'schcn Nationalzeitung vom Jahr 1851
mit gerichtlichem Beschlag zu belegen.

Lörrach , den 6. September 1851 .
Großh. Bezirksamt .

Nr . 30,012 . Aus den Untersuchungsakten ge¬
gen den Schneidergesellen Joh. Friedrich Schroth
von Ellmendingen geht hervor , daß derselbe ei¬
nem Arbeitervereine in Basel angehört, dessen
Tendenz auf Sturz der monarchischen Staatsver¬
fassung und Einführung der social-demokratischen
Republik abzielt . Schroth weilt bereits seit meh-
reren Jahren in der Schweiz und hat sich trotz
der öffentlichen Aufforderung vom 6 . Februar d.
I ., seinem Untersuchungsrichter nicht gestellt , weß-
halb er nach §. 4 des Edikts vom 4. Juni 1808,
als beharrlich landesflüchtig zu betrachten ist. Aus
diesen Gründen wird verfügt : Schneidergeselle
Joh . Friedrich Schroth von Ellmendingen sei we¬
gen beharrlicher Landesflüchtigkeit des Staatsbür¬
gerrechts für verlustig zu erklären und habe die
Kosten dieses Verfahrens zu tragen .

Pforzheim , den 9 . September 1851.
Großh . Obrramt. .

Fecht.
11] Nr. 10,930 . Nachdem nachstehende Amts -

angehörigen der öffentlichen Aufforderung vom
17 . Juli d . I ., Nr . 8,539 , bisher keine Folge
geleistet , so werden sie andurch als böslich aus¬
getretene Unterthanen, des Staats - ». Gemeinde-
Bürgerrechts für verlustig erklärt und in die durch
8. 3 des Gesetzes vom 5 . Okt . 1820 bestimmte
Vermögensstrafe , sowie in die erwachsenenKosten
verurtheilt. 1) Von Haslach : Karl Herr¬
mann , Georg Kasper , Landolin Kasper ,
Christian Neu maier , Arbogast Roser , Joseph
Herrmann , Joseph Uhl , ,Johann Dreier ,
Joseph Bühl er , Xaver Wachtler , Nicolaus
Wachtler , Serafin Schindele , Benjamin
Armbruster , Xaver Neumaier , Mangnus
Bruker . 2) Von Hausach : Metzger Jakob
Schmieder , Gassenwirth Andreas Schmieder ,
Anselm Stähle , Cäsar Gl eich auf , Eufrosina
Gleichauf , Klotilde Glei chauf , I . Schwein -
bvld , MathäBlattner , FranziskaBlattner ,
Joh . Ev . Preuß , MariannaPreuß . 3) Von
Steinach : Mathias Matt 's Familie, Ursula
Schwendemaun , Konstantina , Augustin» und
Lorenz Matt , Mathias M ö ß m a n n, dessen Ehe¬
frau Helena Fix , und derm Kinder Constantin
und Karolina Moßmann , Xaver Wagner ,
dessen Frau und deren Kinder M . Anna , Mag¬
dalena , Xaver und Philipp Wagner , Georg
Kasper , Rosa Allgeier , Theres Allgeier ,
Joseph Brk , Joseph Schwrndemann , Ma¬
rianna , Fabian , Genovefa und Klara B e k , Jo¬
seph Hannsjakob , Landolin , Urban, Genovefa ,
Zezilia«. KreszentiaMaier , Sebastian Schwab ,

Christian , Xaver und Johann Eble , Wallburga
und Xaver Kaltenbach , Konrad Ringwald ,
Xaver Ringwald , Theres Kraier , Xaver
Buchholz , Anastasia Bohnert mit Kind,
Georg Jäkle , Andreas und Mathias Säckin -
ger , M . Anna Mutschler , Joseph Hechin-
ger , Joseph Schwendemann , Franz Anton
und Augustin Heitzmann , M. Anna Maier ,
XaverMaier , XaverOschwald , Lorenz Osch-
wald , Wilhelm und Philipp Kasper , Joseph
und Mathias Krämmer . 4) Von Sulzbach :
Franziska Maier .

Haslach , den 10. September 1851 .
Großh. Bezirksamt .

M. Klein .

Untergerichtliche Aufforderungen
und Kundmachungen .

[1] Nr . 21,146 . Franziska N eunzig von
Ulm, Bezirksamts Oberkirch, ledig, natürliche Toch¬
ter der verstorbenen Agatha Neunzig von dort,
Dienstmagd , starb dahier am 23 . Dezember 1850,
ohne Erben , oder eine letztwillige Verfügung über
ihr in ungefähr 180 fl . bestehendes Vermögen zu
hinterlasscn ; es hat daher Großh. Generalstaats¬
kasse gemäß L . -R . -S . 768 dahier das Gesuch um
Einweisung in Besitz und Gewähr dieser Verlas¬
senschaft gestellt . Alle Diejenigen, welche etwa
Ansprüche an dieselbe begründen zu können glau¬
ben , werden hiermit aufgefordert , diese binnen
Frist von 4 Wochen dahier geltend zu machen ,
indem sonst nach Ablauf dieser Frist dem Gesuch «
Großh . Generalstaatskasse stattgegeben wird .

Baden , den 9. September 1851 .
Großh. Bezirksamt ,

v. Stetten .
slj Nr . 29,709 . August Heintz von hier ,

welcher sich im Jahr 1845 von Hause entfernt
hat, und über dessen Aufenthalt seither keine Nachricht
eingegangen ist, wird auf den Antrag seiner Ver¬
wandten hiemit aufgrfordert , innerhalbJahresfrist
seinen Aufenthaltsort namhaft zu machen , als er
sonst für verschollen erklärt und sein Vermögen
in fürsorglichen Besitz gegeben werden müßte.

Pforzheim , den 9 . September 1851.
Großh. Oberamt.

Fecht.
[2] Nr . 33,817 . Franz Jungman « , Car-

tonagearbeiter dahier , starb de« 19. Mai d . I .
und seine gesetzlichen Erben haben seine Erbschaft
ausgeschlagen, die Wittwe Wilhelmink , geb. Fin-

gado, dagegen, hat um Einweisung in deren Ba-

fitz und Gewähr gebeten, und wir werden diese«
Anträge entsprechen , wenn nicht binnen 4 Wochr»
eine Einsprache dagegen einkommen sollte.

Lahr , den 5. September 1851 .
Großh. Oberamt.

Sachs.
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[ 2 ] Nr . 33,819 . Nachdem die Erben des Mau¬

rers Ioh . Liermann , welcher am 22 , Januar

. d . I . gestorben ist , auf dessen Erbschaft verzichtet

haben , hat dessen Wittwe , Elisabetha , geb . Koch ,
um Einweisung in den Besitz der Erbschaft ge¬
beten , welchem Verlangen wir entsprechen werden ,
wenn nicht binnen 4 Wochen eine Einsprache da¬

gegen erhoben werden sollte .
Lahr , den 5 . September 1851 .

Großh . Oberamt .
Sachs .

Nr . 5,486 . Die Ehefrau des Georg Hanugs
von Ulm , Agnes , geb . Bohner , welche in den

1830er Jahren nach Amerika ausgewandert , ist

zur Erbschaft ihrer in Ulm verstorbenen Mutter ,
der Schullehrer Ioh . Baptist Bohner

' S Wittwe ,
Salomea , geb . Fischer , berufen , da deren Aufent¬

haltsort diesseits unbekannt ist , so wird dieselbe

hiemit aufgefordert , sich binnen
3 Monaten von heute an

dahier zu melden , widrigenfalls ihr Erbtheil le¬

diglich denjenigen Personen zugetheilt werden

wird , denen es zukäme , wenn die Aufgeforderte

zur Zeit des Erbanfalls nicht mehr am Leben

gewesen wäre .
Bühl , den 6 . September 1851 .

Großh . Amtsrevisorat .
Rheinbold .

Schulderüiqaidationm der Auswanderer .
Nachstehende Personen haben um Auswandcrungs -Er -

laubniß nachgesucht . Es werden daher alle Diejenigen ,

welche aus was immer für einem Grunde eine Forderung
an dieselben zu machen haben , aufgefordert , solche in der

hier unten bezeichnete » Tagfahrt auf der betreffenden
Amtskanzlei um so gewisser anzumelden und zu begrün¬
den , als ihnen sonst spater nicht mehr zur Befriedigung

verholfen werden könnte .
Aus dem Bezirksamt Kork :

Jak . Kr ie g l . von Legelshurst , auf Donnerstag ,
den 25 . d . M . , Vormittags 10 Uhr , auf diessei¬

tiger Amtskanzlei .
Aus dem Oberamt Offenburg :

Anton Vett er ' sWittwe , Franziska , geb . M ül -

ler , mit ihrem Sohne , von Weier ; sodann die

Christian M ei er ' s , Johann Michael Kill ins

und die Theobald H änsel
' s Eheleute von Alten¬

heim und die Xaver H arter ' s Eheleute mit ihren
Kindern von Elgersweier , auf Dienstag , den 23 . d .

M . , Vorm . 9 Uhr , aufdiesseitiger Oberamtskanzlei .

Aus dem Bezirksamt Gengenbach :

Joseph Riehle , Mathias Riehl e und Mag¬

dalena Riehle , sowie Georg Billian und

seine Schwester Barbara mit ihrem unehelichen

Kinde , und Schreinergesclle Martin Bieder¬

mann , sämmtliche von Berghaupten , ferner Xaver

Zapf von Gengenbach , Andreas Harter von

Bergach und Mühlarzt Johannes Oehler von

Fußbach , auf Donnerstag , den 25 . d. M . , Vor¬

mittags 8 Uhr , auf diesseitiger Amtskanzlei .

Kaufanträge .
[ 3 ] Nr . 8,529 . ( Kostlieferung .) Die Lieferung

der Kost für die Gefangenen des allgemeinen Ar -

beits - und Weiber -Zuchthauses wird für die Zeit
vom 1 . Januar bis letzten Dezember 1852 an

den Wenigstnehmenden im Wege der Soumission
vergeben . Die Kostlieferungsbedingungen können

täglich bei der Unterzeichneten Stelle eingesehen
werden , wobei bemerkt wird , daß die Kostabgabe

je nach Umständen entweder an zwei oder nur

einen Unternehmer , der jedoch in beiden Anstalten

gesonderte Küche zu führen hat , überlassen werde .

Die Angebote sind längstens bis zum 20 . d . M .
bei Unterzeichneter Stelle verschlossen und mit der

Aufschrift :
„ Kostlieferung für das allgemeine Arbeits - und

Weiber -Zuchthaus zu Bruchsal "

portofrei einzureichen und denselben zugleich be¬

glaubigte Zeugnisse über guten Leumund , gehörige

Befähigung zur Kostbereitung und über den Be¬

sitz eines freien liegenschaftlichen Vermögens von

3000 fl . beizuschießen .
Bruchsal , den 5 . September 1851 .

Großh . Zucht - und Arbeitshausverwaltung .

S z u h a n y . Wohnlich . n

[ 11 In Folge richterlicher Verfügung wird

das der Ehefrau des Gastwirths Johann Gie -

rich , geb . Pfefferte , dahier gehörige zweistöckige
Eckhaus mit zweistöckigem Seiten - und Querbau ,
in der Langen - und Kreuzstraße , neben Handels¬

mann Levis und neben Mctzgermeister Earl Diet¬

rich , mit der darauf ruhenden Schildwirthschafts -

gerechtigkeit zur Stadt Pforzheim ,
Samstag , den 27 . d . M . ,

Vormittags 11 Uhr ,
bei diesseitiger Stelle zum letztenmale öffentlich

versteigert , wobei der Zuschlag erfolgt , wenn der

Schätzungspreis sä 20,000 fl . auch nicht ge¬
boten ist.

Earls ruhe , den 11 . September 1851 .
Das Bürgermeisteramt .

Helmle .
vdt . Müller .

In Folge richterlicher Verfügung wird der den

Schreinermeister Fried . Schweizer
'
schen Eheleu¬

ten dahier gehörige 1 Viertel Garten vor dem

Ettlingerthor , mit Gartenhaus , im zweiten Ge¬

wann , neben Rathsconsulent Heinrich und Kar -

pfenwirth Steinmetz ,
Freitag , den 26 . September d . I .,

Vormittags 11 Uhr ,
bei diesseitiger Stelle zum letztenmale öffentlich

versteigert , wobei der Zuschlag erfolgt , wenn der

Schätzungspreis sä 300 fl . auch nicht geboten ist .

Earlsruhe , den 9 . September 1851 .
Das Bürgermeisteramt .

Helmle .
vdt . Müller .

Karlsruhe . Redaktion , Druck und Vertag von Friedrich Gutfch .
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